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Betreff:
Annahme einer Sachspende für eine Fahrradreparatur-Station (M-465)

 
Beschlussvorschlag:
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss beschließt die Annahme einer unentgeltlichen
Vermögensübertragung (gleich einer Sachspende) vom Tourismusverein Leipziger
Neuseenland e.V. für eine Fahrradreparaturstation im Wert von 1.457,46 EUR brutto. 

 
Der Beschluss erfolgt auf der gesetzlichen Grundlage von § 41 i. V. m. § 73 Absatz 5
der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils gültigen

Fassung i. V. m. § 7 Abs. 2 Nr. 17 der Hauptsatzung der Großen Kreisstadt
Markkleeberg vom 29. November 2023.

 
Sachdarstellung:
Die Fahrradreparaturstation wurde dem Tourismusverein Leipziger Neuseenland e.V.
über eine Förderung des Landkreises Leipzig bewilligt. Die Station wurde der
Stadtverwaltung Markkleeberg mit Kooperationsvertrag vom 10. Juni 2024 zur
Verfügung gestellt und geht mit Installation in das Eigentum der Stadt über. Standort
der Fahrradabstellstation soll vor der Fahrradkirche in Zöbigker sein. Die Einbaukosten
betragen 1.342,08 EUR und sind aus dem Haushalt der Stadt zu finanzieren. Ebenso
sind die künftigen Kosten zur Instandhaltung der Fahrradreparaturstation bzw. zur
Behebung eventueller Vandalismusschäden durch die Stadt zu finanzieren.

 
Eine weitere Station wurde bereits im Kanupark durch die EGW installiert. Dies ist
Eigentum der EGW und wird von dieser unterhalten. 
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